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Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich 

am 20.01.2021 
 

Vorlagen-Nr.: 3/003/2021 

Berichterstatter: Vonhold, Gerhild 

Betreff: Flurordnung und Dorferneuerung Sinbronn II 
- Vereinbarung zur Kostenbeteiligung der Stadt an den 
Maßnahmen MKZ 116041, MKZ 182010, MKZ 116131, MKZ 
182010, MKZ 122017, MKZ 113301, MKZ 131310, MKZ 421022 
für den Feldwegeausbau Weiherhaus und Maßnahmen in 
Botzenweiler und im Ungerhof - 

 
Sachverhaltsdarstellung: 
 
Die Teilnehmergemeinschaft TG (Sonderbaulastträger erstellt im Einvernehmen und unter Kos-
tenbeteiligung des Vertragspartners (Große Kreisstadt Dinkelsbühl) folgende gemeinschaftlichen 
und öffentlichen Anlagen her (siehe Anlage 1, 2, 3, 4 und5): 
 
Maßnahme 116041, 182010  Erneuerung Feldweg von Weiherhaus, Teil 1 
Maßnahme 116131, 182010  Erneuerung Feldweg von Weiherhaus, Teil 2 
Maßnahme 122017 Erneuerung Gehwege und Bushaltestelle Botzenweiler 
Maßnahme 113301   Ausbau der Straße im Ungerhof 
Maßnahme 113310   Ertüchtigung der Ortsstraße in Botzenweiler 
Maßnahme 421022   Aufwertung Spielplatz in Botzenweiler 
 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten, ohne Nebenkosten einschließlich Mehrwertsteuer betragen 
575.565,00 €. Die Kostenbeteiligung der Stadt Dinkelsbühl zuzüglich der Nebenkosten betragen 
269.601,00 €. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen im Sinne 
des § 127 BauGB. 
 
Die Vereinbarung regelt hierbei die Planung, Bauleitung, Ausführung und die Kostenregelung für 
die Beteiligten Vertragspartner sowie die Durchführung der geplanten Maßnahmen.  
 
Die Maßnahmen sollen im Jahre 2021 umgesetzt werden.  
 
Anlagen: 
1 – Vereinbarung zwischen TG und der Großen Kreisstadt Dinkelsbühl 
2 – Lageplan Wegebau Botzenweiler 
3 – Lageplan Straßenbau Ungerhof 
4 – Lageplan Gehwegebau Botzenweiler 
5 – Lageplan Wegebau Weiherhaus 
 
 
 
 

Haushaltsrechtliche Vermerke: 
1.  Die Gesamtausgaben der Maßnahme/Vergabe betragen 0,00 € 

2.  Haushaltsmittel vorhanden: ja/nein 0,00 € bei HSt.:       

3.  Die über-/außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 0,00 € werden gedeckt durch: 

- Einsparungen bei HSt.:       

 - Mehreinnahmen bei HSt.:       

- Veranschlagung im Nachtragshaushalt 20 
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Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Vereinbarung zwischen der Teilnehmergemeinschaft Sinbronn II (TG) und Der Großen 
Kreisstadt Dinkelsbühl wird zugestimmt. 
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